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Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage :(87 der 'Beila
gen): Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Bundesministeriums für Gesundheit und 

Umweltschutz 
Die dem Verfassungsausschuß zur Vorberatung 

vorgelegene Regierungsvorlage sieht die Errich
tung eines Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz vor. Zum WirkungsbereiCh 
des neuen Ministeriums sollen u. a. die Wah
rung der allen Verwaltungszweigen gemeinsamen 
Interessen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, 
die Angelegenheiten ,der Volksgesundheit, be
stimmter Veterinärangelegenheiten und Standes
angelegenheiten der Tierärzte gehören. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 18. Jänner 1972 in 
Verhandlung gezogen und nach einer Debatte, 
an der sich die Abgeordneten Dr. Heinz F i
sc'h e r, Dr. F i e die r, Dr. B r 0 e s i g k e, 

. Dr. BI e n k, Dr. H u hin e k, Dr. F lei s c h
man n, Dr. iE r mac 0 r a, 0 f e n b ö c k, 
Dr. Gas per s chi t z, B r a n d s t ä t t e r, 
Kin z 1, G rat z,' Dr. Kor e n, B 1 e c h a, so
wie BundeskanzLer Dr; K 'r eis k y und Vize
kanzler Ing. H ä u se r beteil~gten, beschlossen, 
dem Hohen Haus . die Anna:hme des Gesetz
·entwurfes unter Berücksichtigung von durch die 
Ahgeo,rdneten Dr. Heinz Fis c her, Dr. F i e d-
1 e r, Dr. Hub ~ n e k, 0 f e n b ö c k, Dok
tor Gas per's chi t z, B r a n d s t ä t t e rund 
Kin z I vorgeschlaglenen Abänderungen zu 
empfehlen. 

Durch diese Anderungen werden dem neu zu 
errid:tenden Ministerium einige weitere Kom
petenzen übertragen. So insbesondere die 
Mitwirkung bei den grundsätzlichen und orga
nisatorischen Angelegenheiten des medizinischen 

Dr. Erika Seda 
Berichterstatt~r 

und pharmazeutischen Unterrichtes, die Standes
angelegenheiten der. Arzte, Dentisten und des 
sonstigen Krankenpflegepersonals einschließlich 
ihrer beruflichen Vertretung sowie alle Ange
legenheiten desVeterinärwesens mit Ausnahme 
jener Angelegenheiten, die von der Bundesanstalt 
für künstliche Besamung der Haustiere zu besor
gen sind. Weiters soll .dem Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz in. Ange
legenheiten des Pflanzenschutzes mit Ausnahme 
der phytosanitären Grenzkontrolle ein Mit
wirkungsrecht zukommen. 

. Der Ausschuß ging bei seinen Beratungen 
von der auch durch die Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes vertretenen Auffassung. 
aus, daß der Begriff "Angelegenheiten der Volks
gesundheit" den gleichen Inhalt wie der Begriff 
"Gesundheitswesen" hat und u. a. - mit Ausnah
me der Angelegenheiten, die inzwischen in den 
Wirkungsbereich eines anderen Bundesministe
riums übertr:l<gen wurden bzw. in einem anderen 
Bereich Eingang gefunden haben - auch alle 
jene Angelegenheiten umfaßt, die den Wir
kungsbereich des am 8. August 1918 mit Kund
machung RGBl. 297/1918 el"'richtetenMiniste
riums für Volks gesundheit alUsmachten. . 

Die übrigen von den Abgeordneten 
Dr. BI e n k, Dr. H u.b i n e k, Dr. Er m a
c 0 r a, Kin z 1 und B r a n d s t ä t t e r ein
gebrachten Abänderungsanträge fanden nicht 
die erforderliche Mehrheit. 

Der Verfassungsauschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- .j. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 18. Jänner 1972 

Robert Weisz 
Obmann 
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2 155 der Beilagen 

"j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Errichtung ein.es Bundesministe
riums für Gesundheit und Umweltschutz 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Abschnitt I 

Errichtung eines Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz 

§ 1. Zur Besorgung der Geschäfte der obersten 
Bundesverwaltung, die im Dienste der Volks
gesundheit sowie zum Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinflüssen notwendig sind, 
wird das Bundesministerium für . Gesundheit 
und Umweltschutz mit dem im §3 festgesetzten 
Wirkungsbereich errichtet. . 

§ 2. Zum Wirkungsbereich des Btindesministe
riums für Gesundheit und Umweltschutz gehö
ren die ihm gemäß § 3 übertragenen Angele
genheiten in dem Umfang, in dem sie bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes vom Bundes
kanzleramt, vom Bundesministerium für soziale 
Verw~ltung oder vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft zu besorgen waren. 

§ 3. (1) Das Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz übernimmt aus dem Wir-
kungsbereich . 

1. des Bundeskanzleramtes die Zuständigkeit 
gemäß § 11 Abs. 1 des Gesetzes StGBl. Nr. 139/ 
1918 zur Wa'hrung der allen Verwaltungs
zweigen gemei1,1samen Interessen auf dem Ge
biete des Umweltschutzes; 

2. des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung 

a) die Angelegenheiten der Volksgesundheit 
einschließlich der Aus-, Fort- und Weiter
bildung von Sanitätspersonen und des 
Personals der öffentlichen Gesundheitsver
waltung, der Mitwirkung bei den grund
sätzlichen und organisatorischen Al1jgele
genheiten des medizinischen undpharma
zeutischen Unterrichts, der Angelegenhei
ten der Kurorte und natürlichen Heil-

vorkommen, der Heil- und Pflegean
stalten und der Volkspflegestätten, des Lei
chen- und Bestattungswesens und des 
Apotheken~ und Arzneimittelwesens; 

ib) die Angelegenheiten der Nahrungsmit
kontrolle; 

c) die Führung der Bundesapotheken; . 
d) die Standesangelege~heiten der Ärzte, 

Dentisten und des sonstigen Kranken
pflegepersonals, einschließlich ihrer beruf
lidlen Vertretung; 

3. des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft 

a) die Angelegenheiten des Veterinärwesens 
. mit Ausnahme jener Angelegenheiten, die 

von der Bundesanstalt für künstliche Be
samung der Haustiere zu besorgen sind; 

b) die Aus-,Fort- und Weiterbildung der in 
Angelegenhei ten des Veterinärwesens täti
gen Personen; 

c) die Standesangelegenheiten Ider Tierärzte 
einschließlich ihrer beruflich~n Vertretung. 

(2) Der Wirkungsbereich des Bundesministe
riums für Gesundheit· und Umweltschutz um
faßt in den· Angelegenheiten. des Abs. 1 Z. 1 
auch die Forschung, und zwar unbeschadet der 
Aufgaben des Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung gemäß dem Bundesgesetz 
vom 9. Juli 1970, BGBl. Nr. 205. 

§ 4. (1) In den in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz fallenden Angelegenheiten der Heil
und Pflegeanstalten hat der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz im Einverneh-· 
men mit dem Bundesminister für soziale. Ver
waltung vorzugehen. 

(2) In den Angelegenheiten des Pflanzen
schutzes mit Ausnahnie der phytosanitären 
Grenzkontrolle hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz vorzugehen. 

(3) Soweit Angelegenheiten des Veterinär
wesens Belange der tierischen Produktion, des 
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Waren- und Viehverkehrs mit dem Ausland, des 
Ernährungswesens oder der landwirtschaftlichen 
Marktordnung berühren, hat' der Bundesmini
ster für Gesundheit und Umweltschutz im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft vorzug.ehen. 

Abschnitt II 

Änderungen in den Personalständen 

§ 5. (1) Die den Personalständen des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung und des 
Bundesrriinisteriums für Land- und Forstwirt
schaft angehörigen Bundesbediensteten, die aus
schließlich oder üherwiegend mit· Angelegen
heiten befaßt sind, die nach Abschnitt I nun
mehr in den Wirkungsbereich des neu zu errich
tenden Bundesrr~inisteriums für Gesundheit und 
Umweltschutz fallen, werden mit dem Inkraft
treten dieses Bundesges.etzes in den Personal· 
stand des neu e'rrichteten Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz über
nommen. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
beziehungsweise der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft hat nach Anhörung der 
zuständigen Zentralausschüsse mit Bescheid fest
zustellen, welche Bundesbediensteten ausschließ
lich oder überwiegend mit Angelegenheiten be
faßt sind, die nach Abschnitt I nunmehr in den 
Wirkungsbereich des neu errichteten Bundes
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 
fallen. Die in Abs. 1 verfügte übernahme von 
Bundesbediensteten in den Personalstand des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz wird mit Rechtskraft dieser Fest
stellungsbescheide wirksam. 

(3) Den gemäß Abs. 1 in den Personalstand 
des' errichteten Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz übernom~enen 
Bediensteten ist eine Verwendung (Funktion) 
zuzuweisen, die ihrer bisherigen Verwendung 
(Funktion) zumindest gleich·wertig ist. Die 
Bestimmungen des. § 67 Abs. 4 und 8 der 
Dienstpragmatik in der Fassung der Dienst~ 
pragmatik-Novelle 1'969, BGBL Nr. 148, blei
ben unberührt. 

Artikel 2 

Ab s c h n i t tI 

Änderung des Bundes-Personalvertretungs
gesetzes 

Das Bundes.-.Personalvertretungsgesetz, BGBL 
Nr. 133/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL N r. 284/1971, wird wie folgt geändert: 

§ 11 Abs. 1 lit. g hat zu lauten: 

"g) beim Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz für die Bediensteten 
der Untersuchungsanstalten der Bundes
staa tlichen Sani täts1verwaltung;" 

Abschnitt II 

übergangsbestimmungen 

Bis zu einer Neuwahl des beim Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung oder des beim 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schafteingerichtetenZentralausschusses bzw. der 
bei diesen Zentralstellen eingerichteten Dienst
stellenausschüsse gelten folgende Bestimmungen: 

1. Die. Dienststellenversammlung der Zentral
stelle Bundesministerium für soziale Verwaltung 
wird aus der Gesamtheit der Bediensteten der 
ZentraIstelle Bundesministerium für soziale Ver
waltung und aus den Bediensteten der Zentral
stelle des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz gebildet, soweit letztere nicht 
aus dem Personalstand des ßundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft übernommen 
wurden. 

2. Die Dienststellenversammlung der Zentral
steIle Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft wird aus der Gesamtheit der Bedien
steten der Zentralstelle Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft und der aus dem 
Personalstand des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft in den Personalstand des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz übernommenen Bediensteten gebildet. 

3. Die Aufgaben des Dienststellenausschusses 
bei der Zentralstelle Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz sind, soweit sie 
sich auf Bedienstete beziehen, die nicht aus dem 
Personalstand des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft in den Personalstand des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz Ü'bernommen wurden, von dem bei 
der ZentralstelLe Bundesministerium für soziale 
Verwaltung für die sonstigen Bediensteten die
ses Ressorts gebildeten Dienststellenausschuß 
wahrzunehmen. 

4. Die Au~gaben des Dienststellenausschusses 
bei der Zentralstelle Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz sind, soweit sie 
sich auf Bedienstete beziehen, die aus dem Per
sonalstand des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft in den Personalstand des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz übernommen wurden, von dem bei 
der Zentralstelle Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft gebildeten Dienststdlenaus
schuß wahrzunehmen .. 

5. Die Mitglieder des beim Bundesministerium 
für soziale Verwaltung für die Bediensteten der 
Untersuchungsanstalten der Bundes,staatlichen 
Sanitätsverwaltung eingerichteten Fa·chausschus
ses sind Mitglieder des im Abschnitt I genannten 
Fachausschusses. 

6. Die Aufgaben des. Zentralausschusses bei 
der Zentralstelle Bundesministerium für Gesund-
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heit und Umweltschutz sind, soweit sie sich auf 
Bedienstete beziehen,. die nicht aus dem Per
sonalstand des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft inden Personalstand des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz übernommen wurden, von dem beim 
Bundesministeriumfür soziale Verwaltung für 
die sonstigen Bediensteten dieses Ressorts einge
richteten Zentralausschuß wahrzunehmen. 

7. Die Aufgaben des Zentralausschusses bei der 
Zentralstelle Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz sind, soweit sie sich auf 
Bedienstete beziehen, die aus dem Personalstand 
des Bundesministeriums für Land- und Forst
wirtschaft in den Personalstand des Bundesmini
steriums für Gesundheit und Umweltschutz 
übernommen wurden, von dem beim Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft ein
gerichteten Zentralausschuß 'wahrzunehmen. 

8. Anläßlich der erstmaligen Wahl des Zen
tralausschusses beim Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz bzw. des Dienst
stellenausschusses bei der Zentralstelle Bundes
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
obliegt die Bestellung der Wahlausschüsse dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz. 

9. § 23 Abs. 2 lit. c des Bundes-Personalver
tretung~gesetzes findet auf die Zentralausschüsse 
bei den Bundesministerien für so·ziale Verwal
tung bzw. für Land- und Forstwirtschaft und auf 
die Dienststellenausschüsse für die Zentralstel
len Bundesministerium . für soziale Verwaltung 
bzw. Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft keine Anwendung. 

10. Ariläßlich der erstmaligen Wahl des Zen
tralausschusses beim Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz bzw. des Dienst
stellenausschusses bei der Zentralstelle des Bun
desministeriums für Gesundheit und Umwelt
schutz sind auch die übrigen Personalvertre
tungsausschüsse des Ressorts Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz neu zu wäh
len. 

Artikel 3 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

a) hinsichtlich der §§ 1 bis 3 der Bundes
minister für Gesundheit und Umwelt
schutz; 

b) hinsichtlich des § 4 der Bundesminister 
für soziale Verwaltung, der Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft und 
der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz entsprechend ihrem Wir
kungsbereich; 

c) hinsichtlich des § 5 die Bundesminister 
für soziale Verwaltung, für Land-' und 
Forstwirtschaft und für Gesundheit und 
Umweltschutz entsprechend ihrem Wir
kungsbereich ; 

d) hinsichtlich des Artikel 2 Abschnitt I der 
Bundesminister für Gesundheit und Um, 
welts,chutz; 

e) hinsichtlich des Artikel 2 Abschnitt II der 
Bundesminister für soziale Verwaltung 
und für Land- und Forstwirtschaft im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz. 
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